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1. HVM 

Eine Anwendung des HVMs findet im I. Quartal 2021 nicht statt. 

Honorarkürzungen durch HVM-Einbehalte wird es also für dieses Quartal nicht geben. Als Vorstand der 

KZV Berlin werden wir die Entwicklung im Jahr 2021 genau beobachten, um – wenn nötig – zeitnah reagie-

ren zu können.  

Mit dem GPVG (Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz) sind für die Jahre 2021 und 

2022 für die Kassen, mit denen Einzelleistungsvergütungen abgeschlossen worden sind, die Obergrenzen 

nicht zu berücksichtigen. Es herrscht also eine Situation wie seit 30 Jahren nicht mehr: Es gibt für diese 

zwei Jahre keine Budgets mehr. Damit sollen Nachholeffekte nach der Pandemie aufgefangen werden. 

Allein für die AOK Nordost, mit der wir einen sog. Überstellervertrag haben, trifft diese Situation nicht zu. 

Bitte beachten Sie, dass trotz dieser positiven Nachricht die Kriterien der Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht 

außer Kraft gesetzt wurden! 

 

2. Punktwerte KNAPPSCHAFT 

Auch mit der KNAPPSCHAFT ist es uns zum Jahresende gelungen, eine zeitnahe Vergütungsvereinbarung 

zu schließen! Die Punktwerte ab dem 01.01.2021 lauten: 

Abrechnungsart Punktwert 

KCH/PAR/KB 1,1349 € 

KFO 1,0169 € 

IP/FU sowie 174a und 174 b 1,2547 € 

 

3. Stationäre zahnärztliche und kieferchirurgische Behandlung bei Menschen 

mit Behinderung – Update 

In Ergänzung zu unserem Beitrag bzgl. des Zentrums im Vivantes Klinikum Neukölln im Rundschreiben 

Nr. 13 vom 08.12.2020: 

Für geplante Behandlungen in Narkose muss der Patient einmal zusammen mit seinem Betreuer in der 

Charité vorstellig werden, um gemeinsam in einem Aufklärungsgespräch Narkose, Termin, Voruntersu-

chung etc. zu besprechen.  

Für beide Standorte gibt es eine einheitliche Telefonnummer zur Vereinbarung des ambulanten Vorstel-

lungstermins. 

Ansprechpartner Telefon 

Vereinbarung des ambulanten Vorstellungstermins 030 450 555 599 

Für Notfälle gibt es direkte Durchwahlnummern zu den Diensthabenden.  

Ansprechpartner Telefon 

Campus Virchow-Klinikum 030 450 655 444 

Campus Benjamin Franklin 0173 204 50 76 

 



RUNDSCHREIBEN 14/2020 

 

3 

Notfallpatienten können auch direkt rund um die Uhr über die Notaufnahmen der Kliniken kommen; das 

gilt aber nicht für den Charité-Standort in Mitte. Hier gibt es keine MKG-Chirurgie. 

Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang ganz herzlich bei Herrn Prof. Heiland für die konstruktive 

Zusammenarbeit. 

 

4. Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 

Entgegen den Voraussagen, die eAU zum 01.01.2021 einführen zu wollen, hat man sich nunmehr wegen 

mangelnder Voraussetzungen sowohl im Hard- wie im Softwarebereich entschieden, eine Einführung erst 

später – angedacht ist der 01.10.2021 – durchzuführen. Wir haben gegenüber dem GKV-Spitzenverband 

deutlich darauf hingewiesen, dass das elektronische Verfahren von Zahnärzteseite erst dann bedient wer-

den kann, wenn dessen Funktionsfähigkeit bei allen Krankenkassen sichergestellt ist. Für den dafür notwen-

digen eHBA werden Sie von der Zahnärztekammer Berlin angeschrieben.  

 

5. Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der zahnärztlichen      

Heilmittel-Richtlinie ab 01.01.2021 

Zur besseren Übersicht fügen wir als Anlage I eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen der 

zahnärztlichen Heilmittelverordnung diesem Rundschreiben bei. 

Aktuelle Informationen zur Heilmittelverordnung erhalten Sie auf unserer Website über den Webcode 

W00301. 

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter 

Hotline Telefon E-Mail 

KB 89004-402 kb@kzv-berlin.de 

 

6. Verlängerung der Sonderregelungen Krankentransporte im                    

Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 

Wie Ihnen bereits mit unserem Rundschreiben Nr. 4 vom 03.04.2020 unter 1. Corona mitgeteilt wurde, hat 

der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) unter maßgeblicher Mitwirkung der Kassenzahnärztlichen Bun-

desvereinigung (KZBV) im März 2020 befristete Sonderregelungen für die Verordnung von Krankentrans-

porten für Covid-19-Erkrankte und unter behördlich angeordneter Quarantäne stehende Versicherte be-

schlossen. Diese Regelungen betrafen die Möglichkeit der Ausstellung von Verordnungen für Krankenfahr-

ten nach telefonischer Anamnese sowie die Genehmigungsfreiheit von Fahrten zu unaufschiebbaren zwin-

gend notwendigen ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen.  

Diese Befristung wurde mehrfach, zuletzt bis 30.09.2020, verlängert. 

Aufgrund der anhaltenden Pandemie hat der G-BA auf Antrag von KZBV und KBV nun am 17.09.2020 be-

schlossen, diese Sonderregelungen bundesweit für die Zeit zu verlängern, wenn und solange der Deutsche 

Bundestag gemäß § 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes eine epidemische Lage von nationaler Trag-

weite festgestellt hat. 

Damit ist diese Sonderregelung für die Verordnung von Krankentransporten, bis zum Ende der gegenwär-

tigen epidemischen Lage gesichert, was insbesondere für die zahnärztlichen Schwerpunktpraxen von Be-

deutung ist. 

Den Beschluss können Sie unter www.g-ba.de/beschluesse/4475/ auf der Internetseite des G-BA einsehen. 

 

 

https://www.kzv-berlin.de/praxis-service/abrechnung/verordnungen/heilmittel/
mailto:kb@kzv-berlin.de
https://www.g-ba.de/beschluesse/4475/
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Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter 

Hotline Telefon E-Mail 

KCH 89004-401 kch@kzv-berlin.de 

 

7. Coronavirus-Notdienst 

Nachgewiesene Coronavirus-infizierte Patienten und behördlich unter Quarantäne gestellte Verdachtsfälle 

mit akut notwendigen und unaufschiebbaren Behandlungen werden in sog. Schwerpunktpraxen – nach 

vorheriger telefonischer Terminvereinbarung – behandelt. Eine Übersicht dieser Praxen finden Sie über 

den Webcode W00469. 

Zum Prozedere: 

Der Patient kontaktiert zunächst seinen Hauszahnarzt. Dieser klärt, ob es sich um eine notwendige und un-

aufschiebbare Behandlung handelt. Falls ja, ruft der Hauszahnarzt die in der Nähe liegende Schwerpunkt-

praxis an. 

Eine Behandlung ist grundsätzlich nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung mit der Schwer-

punktpraxis möglich. 

Die Schwerpunktpraxis informiert den Hauszahnarzt im Rahmen der kurzfristigen Terminvergabe über die 

nächsten Schritte und über die Organisation des Krankentransportes zum Termin in die Schwerpunktpra-

xis. 

 

8. Neue Kennzeichnung von Amalgamfüllungen ab 01.01.2021 

Im Rahmen des Nationalen Aktionsplanes der Bundesregierung zur schrittweisen Verringerung von Den-

talamalgam besteht künftig eine Pflicht zur Kennzeichnung von Amalgamfüllungen in der Abrechnung. 

Hierzu treten zu Jahresbeginn 2021 entsprechende Änderungen der Anlage 1 und der Anlage 8a zum 

BMV-Z in Kraft. 

Gemäß Änderung der Anlage 1 BMV-Z sind Amalgam-Füllungen künftig mit einem "A" direkt hinter der 

Leistungsnummer zu kennzeichnen: 

Beispiel:  

zweiflächige Amalgam-Füllung  

(mesial-okklusal) an Zahn 35   = Leistungsbeschreibung 13bA  

Das KCH-Abrechnungsmodul wurde entsprechend angepasst und die Praxisverwaltungssysteme werden 

diese Neuerung beim nächsten Update berücksichtigen. 

Auf unserer Internetseite unter Downloads über den Webcode W00473 können Sie die 21. Änderungsver-

einbarung zum BMV-Z in unterzeichneter Form zur Kenntnis nehmen. 

Die Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 01.01.2021 in Kraft. 

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter 

Hotline Telefon E-Mail 

KCH 89004-401 kch@kzv-berlin.de 

 

mailto:kch@kzv-berlin.de
https://www.kzv-berlin.de/patienten/notdienst/coronavirus-notdienst/
https://www.kzv-berlin.de/praxis-service/abrechnung/kons-chirurgie/fuellungen/
mailto:kch@kzv-berlin.de
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9. Genehmigungsverzicht bei Kiefergelenkserkrankungen der energie BKK 

Die energie BKK teilte uns mit, dass sie seit dem 01.12.2020 auf die Genehmigung (BEMA-Nummern K1-K4) 

für alle Versicherten unabhängig vom Wohnort verzichtet. Ausführliche Informationen über das Genehmi-

gungsverfahren aller Krankenkassen erhalten Sie auf unserer Website über den Webcode W00236. 

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter  

Hotline Telefon E-Mail 

KB 89004-402 kb@kzv-berlin.de 

 

10. Dosierangaben auf Rezepten 

Nach einer Änderung des Artikel 1 Nummer 1 der 18. Verordnung zur der Arzneimittelverschreibungsver-

ordnung (AMVV) muss bei der Verordnung von Arzneimitteln seit dem 11.11.2020 die Dosierung auf dem 

Rezeptblatt angegeben werden (z. B. 1-1-1) oder alternativ das Kürzel „Dj“. Dieses steht für „Dosierungsan-

weisung ja“. Damit bestätigt der Arzt, dem Patienten eine schriftliche Dosierungsanweisung mitgegeben zu 

haben. Somit kann auf die Dosierangaben auf der Verordnung nur verzichtet werden, wenn der Patient 

über einen Medikationsplan, der das verschriebene Arzneimittel umfasst, verfügt oder alternativ eine 

schriftliche Dosierungsanweisung vom Zahnarzt mitgegeben wird. 

Angaben zur Dosierung und Dauer der Anwendung waren bislang nur für in der Apotheke hergestellte 

Arzneimittel erforderlich.  

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter 

Hotline Telefon E-Mail 

KCH 89004-401 kch@kzv-berlin.de 

 

11. Auswirkungen des Brexit für die Behandlung von Patientinnen und         

Patienten, die im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 

versichert sind – Behandlungen ab dem 01.01.2021 

Mit unseren Rundschreiben Nr. 3/2019 und 7/2020 haben wir Sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass Patien-

tinnen und Patienten, die im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (Vereinigtes König-

reich) krankenversichert sind und in Deutschland behandelt werden möchten, bis zum 31.12.2020 über das 

etablierte Verfahren (Muster 80/81) behandelt werden können. Die Deutsche Verbindungsstelle Kranken-

versicherung Ausland (DVKA) des GKV-Spitzenverbandes hat nunmehr über das weitere Verfahren ab 

dem 01.01.2021 unterrichtet.  

Unabhängig davon, ob es zu einem Abkommen über die zukünftigen Beziehungen zwischen den EU-Mit-

gliedstaaten und dem Vereinigten Königreich bis zum 31.12.2020 kommt, welches auch Regelungen in Be-

zug auf die gesetzliche Krankenversicherung beinhaltet, treten am 01.01.2021 die Regelungen des Austritts-

abkommens in Kraft. Nach den aktuell vorliegenden Informationen der EU-Verwaltungskommission wird 

das Vereinigte Königreich nun für die nach dem Austrittsabkommen anspruchsberechtigten Personen, die 

während eines vorübergehenden Aufenthalts in Deutschland Anspruch auf eine vertragszahnärztliche Be-

handlung haben und auch weiterhin nach dem Muster80/81-Verfahren abgerechnet werden, eine EHIC 

(European Health Insurance Card = Europäische Krankenversicherungskarte) mit einem neuen Design aus-

stellen. Alle EHICs mit altem Design verlieren am 01.01.2021 ihre Gültigkeit. Daneben können Ansprüche 

weiterhin mit einer Provisorischen Ersatzbescheinigung bescheinigt werden. Genauere Informationen ent-

nehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt der DVKA (siehe Anlage II). Zusätzlich möchten wir 

https://www.kzv-berlin.de/praxis-service/abrechnung/kieferbruch/genehmigungsverfahren/
mailto:kb@kzv-berlin.de
mailto:kch@kzv-berlin.de
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auf die Internetseite der DVKA (www.dvka.de) hinweisen, dort bekommen Sie in den Rubriken „Brexit“ bzw. 

„Leistungserbringer“ stetig aktualisierte Informationen zum Thema. 

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter  

Hotline Telefon E-Mail 

BKV 89004-407 bkv@kzv-berlin.de 

 

12. Punktwertübersichten IV. Quartal 2020 und I. Quartal 2021 

In den Anlagen III, IV, V und VI erhalten Sie die aktuelle Punktwertübersicht für das IV. Quartal 2020 und 

das I. Quartal 2021. Diese können Sie auch auf unserer Website einsehen über den Webcode W00327. 

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter  

Hotline Telefon E-Mail 

BKV 89004-407 bkv@kzv-berlin.de 

 

13. Kassenänderungen 

Kassenfusion 

Krankenkasse fusioniert zum aufnehmende Krankenkasse 

atlas BKK ahlmann 

Kassennummer: 3121013 
01.01.2021 

Die Schwenninger BKK 

Kassennummer: 7536262 

 

neuer Kassenname ab 01.01.2021: 

vivida bkk 

Telefonnummer 

Krankenkasse  Telefonnummer 

KKH >Berlin-Brandenburg 

Kassennummer: 9575505 

Die KKH bittet aus-

schließlich diese Tele-

fonnummer zu ver-

wenden. 

0800 5548640554 

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter 

Hotline Telefon E-Mail 

BKV 89004-407 bkv@kzv-berlin.de 

 

14. Verjährung zahnärztlicher Honoraransprüche zum 31.12.2020 

Mit dem Jahresende droht wieder die Verjährung von Honorarforderungen gegenüber Patienten. Offene 

Forderungen verjähren nach § 195 BGB regelmäßig drei Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, in dem 

sie entstanden sind. Von der Verjährung zum 31.12.2020 sind folglich alle Forderungen betroffen, die bis 

Ende 2017 entstanden sind, es sei denn, die Verjährung wurde zwischendurch gehemmt oder begann neu. 

Gehemmt wird die Verjährung nach § 204 BGB insbesondere, wenn dem Schuldner bis zum 31.12.2020 ein 

gerichtlicher Mahnbescheid zugestellt wird. Zuständig für die Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens 

http://www.dvka.de/
mailto:bkv@kzv-berlin.de
https://www.kzv-berlin.de/praxis-service/abrechnung/punktwerte/
mailto:bkv@kzv-berlin.de
mailto:bkv@kzv-berlin.de
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ist das Zentrale Mahngericht Berlin-Brandenburg in Berlin-Wedding, Schönstedtstr. 5, 13357 Berlin. Wei-

tere Informationen zum Mahnverfahren erhalten Sie unter der Servicenummer des Gerichts, Tel. 030 

90156-0 sowie auf dessen Website 

www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-wedding/das-gericht/zustaendigkeiten/mahngericht/ 

Beachten Sie, dass das eigene Mahnschreiben des Zahnarztes an seinen säumigen Patienten nicht genügt. 

Weitere Hemmungsgründe nach §§ 203, 204 BGB sind: 

 Aufnahme von Verhandlungen zwischen Zahnarzt und Patient über den offen gebliebenen Hono-

raranspruch, 

 Erhebung einer Zahlungsklage beim zuständigen Gericht, 

 Geltendmachung einer Aufrechnung im Prozess, 

 Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren. 

Neu zu laufen beginnt die dreijährige Verjährungsfrist, wenn der Patient dem Zahnarzt gegenüber die Ho-

norarforderung durch Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung, oder in anderer Weise aner-

kennt; gleiches gilt für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Patienten (§ 212 Absatz 1 BGB). Ist die 

Verjährungsfrist bereits abgelaufen, kann die Forderung zwar weiterhin geltend gemacht werden, der Pati-

ent kann sich dann aber auf die Einrede der Verjährung berufen, d. h. er ist berechtigt, die Leistung zu ver-

weigern. 

Ihre Ansprechpartnerin erreichen Sie unter  

Name Telefon E-Mail 

Frau Hirsch  89004-143 rechtsabteilung@kzv-berlin.de  

 

15. Fortbildungsveranstaltungen des Philipp-Pfaff-Instituts 

Zu Ihrer Information übermitteln wir Ihnen in der Anlage VII aktuelle Kursangebote. Bei Interesse melden 

Sie sich bitte schriftlich beim Philipp-Pfaff-Institut an (Fax: 4148967, E-Mail: info@pfaff-berlin.de). 

Telefonisch erreichen Sie das Team des Instituts montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr unter 41472540. 

 

Vorstand, Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KZV Berlin wünschen Ihnen,  

Ihren Angehörigen sowie Ihrem Praxisteam ein schönes Weihnachtsfest.  

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut in das neue Jahr 2021. 

 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 

Dr. Jörg Meyer  Karsten Geist  Dr. Jörg-Peter Husemann 

 

file://///ARCHON/DATEN/Rundschreiben/2020/13/www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-wedding/das-gericht/zustaendigkeiten/mahngericht/
mailto:rechtsabteilung@kzv-berlin.de
mailto:info@pfaff-berlin.de
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 Regelfall – entfällt 

Erst- und Folgeverordnungen sowie Verordnungen außerhalb des Regelfalls werden durch einen 
„Verordnungsfall“ abgelöst. Ein Verordnungsfall umfasst alle Heilmittelbehandlungen für einen Patien-
ten aufgrund derselben Indikationsgruppe. Die Höchstverordnungsmenge je Verordnung bleibt davon 
unberührt. 

 
 Außerhalb des Regelfalls – entfällt 

Die Gesamtverordnungsmenge wurde durch die „orientierende Behandlungsmenge“ ersetzt und defi-
niert die Summe der Behandlungseinheiten. Konnte das angestrebte Therapieziel damit nicht erreicht 
werden, sind weitere Verordnungen möglich und es bedarf keiner Kostenübernahme.  
Eine medizinische Begründung ist in der Patientendokumentation erforderlich. 

 
 Das behandlungsfreie Intervall von 12 Wochen entfällt  

Ein neuer Verordnungsfall tritt ein, wenn seit der letzten Ausstellung der Verordnung ein Zeitraum von 
6 Monaten vergangen ist. 

 
 Gültigkeit der Heilmittelverordnung 

Die Gültigkeit der Heilmittelverordnung beträgt 28 Tage. Nur bei dringendem Behandlungsbedarf 
kann der Behandlungsbeginn auf 14 Tage verkürzt werden und ist auf der Verordnung kenntlich zu 
machen. 

 
 CSZ Chronifiziertes Schmerzsyndrom 

Bei allen Leitsymptomatiken besteht die Möglichkeit, Krankengymnastik oder manuelle Therapie zu 
verordnen. 

 
 LYZ 1 manuelle Lymphdrainage 

Die Frequenzempfehlung wurde auf ein- bis dreimal wöchentlich angehoben. 
 

 Maßnahmen der Sprech, Sprach– und Schluckherapie 
Schädigungsbildabhängig besteht nun die Möglichkeit, für alle Indikationsgruppen nach  
§ 24 Sprechtherapie, § 25 Sprachtherapie und neu § 26 Schlucktherapie in der oralen Phase, 30 Minu-
ten, 45 Minuten oder 60 Minuten als Heilmittel zu verordnen. 

 
 Verordnung mit erweiterter Versorgungsverantwortung („Blankoverordnung“) 

Für Verordnungen aufgrund von Indikationen nach § 125a SGB V liegen noch keine Verträge vor. 
 
Aktuelle Informationen zur Heilmittelverordnung erhalten Sie auf unserer Website  
über den Webcode: W00301. 
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Anspruch auf vertrags(zahn)ärztliche und stationäre Versorgung von Patien-
tinnen und Patienten, die sich vorübergehend in Deutschland aufhalten und 
im Vereinigten Königreich versichert sind, auf der Grundlage des zwischen 
der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich abgeschlossenen 
Austrittsabkommens  

I. Ungeplante Behandlung einer im Vereinigten Königreich versicherten Person 
in Deutschland bei Vorlage der Europäischen Krankenversicherungskarte 
(EHIC) oder der Provisorischen Ersatzbescheinigung (PEB) 

1. Behandlungszeitraum bis 31.12.2020 

Bitte beachten Sie: 

Britische EHICs im alten Design verlieren ab dem 01.01.2021 ihre Gültigkeit. Damit 
entfallen auch die Ansprüche auf Behandlungen gegenüber einer deutschen Kranken-
kasse, die vor dem 01.01.2021 beginnen und über den 31.12.2020 hinaus erforder-
lich sind. Bei Vorlage der britischen EHIC im alten Design ist die Gültigkeit von Ver-
ordnungen für Arznei- Heil- und Hilfsmittel auf den 31.12.2020 zu befristen. 

Bei Vorlage einer EHIC im alten Design können Kosten für eine ambulante ver-
trags(zahn)ärztliche oder stationäre Behandlung nur für einen Behandlungszeitraum 
bis einschließlich 31.12.2020 abgerechnet werden, da diese EHICs ab dem 
01.01.2021 nicht mehr gültig sind. Verordnungen für Arznei- Heil- und Hilfsmittel 
sind in diesem Fall mit dem Vermerk „Verordnung nur gültig für Leistungen bis 
31.12.2020“ zu versehen. 

Ist eine Behandlung über den 31.12.2020 hinaus erforderlich, können die ab dem 
01.01.2021 entstandenen Behandlungskosten nur dann über eine gewählte deutsche 
Krankenkasse abgerechnet werden, wenn die Patientin/der Patient eine vom briti-
schen zuständigen Träger ausgestellte gültige PEB vorlegt. Diese muss den komplet-
ten Behandlungszeitraum nach dem 01.01.2021 abdecken. Zwecks Beantragung einer 
PEB sollte sich die Patientin/der Patient an die NHS Business Services Authority 
(NHSBSA) wenden. Auf diese Weise können die Patienten den erforderlichen Nachweis 
darüber erbringen, dass sie vom Abkommen erfasst werden. 

Wird keine PEB für den Behandlungszeitraum ab 01.01.2021 vorgelegt oder 
nachgereicht, ist von der Patientin/dem Patienten eine Vergütung auf der Grundlage 
der GOÄ, der GOZ bzw. nach der Bundespflegesatzverordnung, dem Krankenhaus-
entgeltgesetz oder dem Vertrag nach § 115 b Abs. 1 SGB V bzw. § 116 b Abs. 5 
SGB V zu fordern.  

https://www.dvka.de/de/leistungserbringer/informationsportal_ehic_peb/informationsportal_rahmenseite.html?country=Vereinigtes+K%C3%B6nigreich
https://www.dvka.de/de/leistungserbringer/informationsportal_ehic_peb/informationsportal_rahmenseite.html?country=Vereinigtes+K%C3%B6nigreich
Gallien
Schreibmaschinentext
Anlage II
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In einem solchen Fall sind die Leistungen und Kosten im Bereich der ambulanten 
vertrags(zahn)ärztlichen Behandlung taggenau entsprechend der tatsächlichen 
Leistungserbringung zuzuordnen. In Fällen der Abrechnung von DRG-Pauschalen 
sind die Gesamtkosten der stationären Behandlung nach den insgesamt im 
Krankenhaus verbrachten Kalendertagen anteilig aufzuteilen und die tatsächlich 
geleisteten Zuzahlungen entsprechend ihrer zeitbezogenen Zuordnung zu berück-
sichtigen. 

 

Muster der EHICs im alten Design sind nachfolgend dargestellt:  

EHIC mit EU-Logo (vor dem 01.02.2020 ausgestellt):  

 

Vorderseite Königreich – England – Schottland 

 

Rückseite Vereinigtes Königreich – England – Schottland 
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Vorderseite Vereinigtes Königreich – Wales 

 

Rückseite Vereinigtes Königreich – Wales 
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EHIC ohne EU-Logo (ausgestellt ab dem 01.02.2020):  

 

 

Vorderseite Vereinigtes Königreich 

 

 

Rückseite Vereinigtes Königreich 
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2. Behandlungszeitraum ab 01.01.2021 

Bitte beachten Sie: 

Für Behandlungszeiträume ab dem 01.01.2021 können Kosten für eine vertrags-
(zahn)ärztliche oder stationäre Behandlung für Patientinnen und Patienten aus dem 
Vereinigten Königreich über eine gewählte deutsche Krankenkasse nur noch bei Vor-
lage der neuen britischen EHIC („Citizens‘ Rights“ EHIC bzw. befristete EHIC für Stu-
dierende) oder einer PEB abgerechnet werden. Muster der neuen EHICs sind unter 2.1 
abgebildet. Können die vorgenannten Anspruchsbescheinigungen nicht vorgelegt 
werden, ist von der Patientin/dem Patienten eine Vergütung auf der Grundlage der 
GOÄ, der GOZ bzw. nach der Bundespflegesatzverordnung, dem Krankenhausent-
geltgesetz oder dem Vertrag nach § 115 b Abs. 1 SGB V bzw. § 116 b Abs. 5 SGB V 
zu fordern.  

 

2.1.Vorlage der „Citizens’ Rights“ EHIC bzw. EHIC für Studierende 

Personen, für die aufgrund des Austrittsabkommens ab dem 01.01.2021 weiterhin 
Ansprüche im Rahmen der Verordnungen (EG) über soziale Sicherheit bestehen, er-
halten eine EHIC mit neuem Design, die sogenannte „Citizens‘ Rights“ EHIC. 

Die „Citizens’ Rights“ EHIC enthält kein EU-Logo mehr, sondern oben rechts ein Ho-
logramm und im obersten Kartenfeld einen „CRA“ (Citizens’ Rights Agreement)-Auf-
druck. Weiterhin ist die Persönliche Identifikationsnummer im Feld 6 um den Zusatz 
„CRA“ ergänzt. 

Darüber hinaus erhalten Studierende, die gewöhnlich im Vereinigten Königreich 
wohnhaft sind und vor Ablauf des Übergangszeitraums in einem Mitgliedstaat stu-
dieren, eine eigene zeitlich auf die individuelle Studiendauer befristete EHIC für Stu-
dierende. Die EHIC darf von den Studierenden für die Dauer ihres Studiums nur in 
dem Mitgliedstaat, in dem sie studieren, eingesetzt werden. Das Design dieser EHIC 
entspricht dem Design der „Citizens’ Rights“ EHIC. Als Unterscheidungsmerkmal ist 
die Persönliche Identifikationsnummer im Feld 6 um den zweistelligen Ländercode 
des Mitgliedstaates ergänzt, in dem die EHIC eingesetzt werden darf. Für einen Ein-
satz in Deutschland muss die Persönliche Identifikationsnummer im Feld 6 demzu-
folge mit dem zweistelligen Ländercode „DE“ enden. Ist dort ein anderes Länder-
kennzeichen angegeben, handelt es sich für einen in Deutschland ansässigen Leis-
tungserbringer nicht um einen gültigen Anspruchsnachweis. Die Behandlungskosten 
können folglich nicht über eine gewählte deutsche Kranken-kasse abgerechnet wer-
den.  
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Muster der neuen EHICs sind nachfolgend dargestellt: 

Die neue Citizens’ Rights-EHIC 

 

 

 

Die neue EHIC für Studierende (hier zur Nutzung in Deutschland) 
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Für den Einsatz der neuen EHICs gelten weiterhin die nachfolgend aufgeführten, 
zwischen KBV, KZBV bzw. DKG und dem GKV-Spitzenverband getroffenen Verein-
barungen zur Behandlung von Patienten aus dem Ausland auf der Grundlage einer 
EHIC oder PEB: 

Anlage 20 BMV-Z - Vereinbarung zur Anwendung der Europäischen Krankenversicherungskarte 
https://www.kbv.de/media/sp/20_europ._Kankenversicherungskarte.pdf 

 
Hinweise zur Behandlung ausländischer Patienten – Merkblatt für Mitarbeiter der KZVen 
https://www.kzbv.de/sonstige-vertraege-und-abkommen.70.de.html 

 
Empfehlung zur Anwendung der Europäischen Krankenversicherungskarte 
https://www.dvka.de/media/dokumente/leistungserbringer/Empfehlung_Anwendung_.pdf 

 

2.2 Vorlage der Provisorischen Ersatzbescheinigung (PEB) 

In Bezug auf das Verfahren mit der PEB gibt es ab dem 01.01.2021 keine Änderun-
gen. Die britischen Träger werden für anspruchsberechtigte Personen weiterhin PEBs 
in dem bisherigen Design ausstellen. 

Für den Einsatz der PEB gelten weiterhin die nachfolgend aufgeführten, zwischen 
KBV, KZBV bzw. DKG und dem GKV-Spitzenverband getroffenen Vereinbarungen zur 
Behandlung von Patienten aus dem Ausland auf der Grundlage einer EHIC oder PEB: 

Anlage 20 BMV-Z - Vereinbarung zur Anwendung der Europäischen Krankenversicherungskarte 
https://www.kbv.de/media/sp/20_europ._Kankenversicherungskarte.pdf 

 
Hinweise zur Behandlung ausländischer Patienten – Merkblatt für Mitarbeiter der KZVen 
https://www.kzbv.de/sonstige-vertraege-und-abkommen.70.de.html 

 
Empfehlung zur Anwendung der Europäischen Krankenversicherungskarte 
https://www.dvka.de/media/dokumente/leistungserbringer/Empfehlung_Anwendung_.pdf 
 
 
 
 

https://www.kbv.de/media/sp/20_europ._Kankenversicherungskarte.pdf
https://www.kzbv.de/sonstige-vertraege-und-abkommen.70.de.html
https://www.dvka.de/media/dokumente/leistungserbringer/Empfehlung_Anwendung_.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/20_europ._Kankenversicherungskarte.pdf
https://www.kzbv.de/sonstige-vertraege-und-abkommen.70.de.html
https://www.dvka.de/media/dokumente/leistungserbringer/Empfehlung_Anwendung_.pdf
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2.3 Keine Vorlage von EHIC oder PEB 

Wird keine EHIC oder PEB für den Behandlungszeitraum ab 01.01.2021 vorgelegt, ist 
der Leistungserbringer berechtigt und verpflichtet, von der Patientin/dem Patienten 
eine Vergütung auf der Grundlage der GOÄ, der GOZ bzw. nach der Bundespflege-
satzverordnung, dem Krankenhausentgeltgesetz oder dem Vertrag nach § 115 b 
Abs. 1 SGB V bzw. § 116 b Abs. 5 SGB V zu fordern. 

Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Patientin/der Patient nur eine britische EHIC 
im alten Design vorlegt.  
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Das Honorar ist zu erstatten, wenn die Patienten/der Patient innerhalb der 
vorgesehenen Nachreichfristen eine gültige PEB vorgelegt, die den kompletten  
Behandlungszeitraum abdeckt.  

 

II. Geplante Behandlung einer im Vereinigten Königreich versicherten Person in 
Deutschland mit Zustimmung des britischen Trägers 

1. Behandlungsbeginn vor dem 01.01.2021 

Behandlungen, die vor dem 01.01.2021 beginnen und über den Übergangszeitraum 
hinausgehen, können auf der Grundlage des Ihnen vorliegenden, von der gewählten 
deutschen Krankenkasse ausgestellten Nationalen Anspruchsnachweises bzw. der 
Kostenübernahmeerklärung unter Berücksichtigung des dort angegebenen 
Leistungszeitraums fortgesetzt werden. 

2. Behandlungsbeginn ab dem 01.01.2021 

Behandlungskosten für geplante Behandlungen, die ab dem 01.01.2021 beginnen, 
können nur dann mit einer von der Patientin/dem Patienten gewählten deutschen 
Krankenkasse abgerechnet werden, wenn Ihnen ein von dieser Krankenkasse ausge-
stellter Nationaler Anspruchsnachweis bzw. eine Kostenübernahmeerklärung vor-
liegt. Patientinnen und Patienten, die Ihnen lediglich einen vom britischen Träger 
ausgestellten Vordruck S2 vorlegen, sollten zur Klärung ihrer Ansprüche an die 
gewählte deutsche Krankenkasse verwiesen werden. 

 

 



Wohnortkassen >Patient wohnt in Berlin - 
Zuständigkeit 30

KCH/ 
PAR/KB IP/FU KFO ZE Abformmaterial 

KB/KFO (€)
AOK >Wohnortkennzeichen 00072 1,1232 1,2310 0,9966 0,9818 3,85
BKK >Wohnortkennzeichen 00072 1,1497 1,2498 1,0099 0,9818 3,95
IKK >Wohnortkennzeichen 00072 1,1392 1,2444 1,0021 0,9818 3,95

SVLFG (LKK) >Wohnortkennzeichen 00072 1,0768 1,1768 0,9525 0,9818 KB 3,00
KFO 2,80 

KNAPPSCHAFT >Regionalkennzeichen 95+97 1,1349 1,2547 1,0169 0,9818 3,85
Ersatzkassen/vdek inklusive TK
>Regionalkennzeichen 95+97 1,1330 1,2382 1,0079 0,9818 KB 3,00

KFO 2,80 

Sonstige Kostenträger KCH/
PAR/KB IP/FU KFO ZE Abformmaterial

KB/KFO (€)
AOK U/J, A62, EWG, Asy/Asa, LAGeSo 1,1232 1,2310 0,9966 0,9818 3,85
KOV, V/Vf, BVFG, BEG
Heilfürsorge BPol (Bundespolizei/BGS) 1,2735 1,3583 1,0936 1,0936 3,00
BAPersBw (Bundeswehr) 1,2735 1,2735 1,0936 1,0936 3,00

Polizeipräsident in Berlin 1,1330 1,2382 1,0079 0,9818 KB 3,00
KFO 2,80 

Versandgänge des Zahnarztes zum gewerblichen Labor sind vertraglich vereinbart. Sie betragen für:     

ZE PAR/KB KFO

AOK 3,85 3,85 3,85
BKK 3,95 3,95 3,95
IKK 3,95 3,95 3,95
KNAPPSCHAFT  3,85 3,85 3,85
SVLFG (LKK)
vdek

 zu ändernde Punktwerte und Gültigkeitsdaten
 im Praxis-Computer geändert am
 geändert von

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter der Hotline 030 89004-407, Fax 030 89004-46407, bkv@kzv-berlin.de
Punktwerte_2021_I_Berlin.pdf   Stand: 15.12.2020

Bestätigung der Eingabe der geänderten Punktwerte und Gültigkeitsdaten in den Praxis-Computer

 Bitte den Punktwert der ausstellenden Kasse ansetzen.

Berufsgenossenschaft/Eigenunfallversicherung: 1,36 € für alle Abrechnungsarten
Die Abrechnung erfolgt über den jeweiligen Unfallversicherungsträger.  

Für KFO-Leistungen gilt bei allen Kassen der Punktwert am Sitz des Zahnarztes.

Gebühren der Deutschen Post AG
für ein Päckchen (Inland, max. 2 Kg)
Onlinefrankierung

ACHTUNG: Die folgenden Angaben sind nur für den internen Gebrauch in der Praxis:

P U N K T W E R T E  I .  Q U A R T A L  2 0 2 1
B E R L I N  ( S T A N D :  1 5 . 1 2 . 2 0 2 0 )

Gallien
Schreibmaschinentext
Anlage III

Gallien
Schreibmaschinentext

Gallien
Schreibmaschinentext

Gallien
Schreibmaschinentext



Regional-
kennzeichen KZV KZV

Nr.
KCH/

PAR/KB IP/FU KCH/
PAR/KB IP/FU KCH/

PAR/KB IP/FU KCH/
PAR/KB IP/FU KCH/

PAR/KB IP/FU KCH/
PAR/KB IP/FU

01 Mecklenburg-Vorp. 52 1,0580 1,0991 1,0601 1,0883 1,0580 1,1033 1,0580 1,0991 1,0580 1,0991 1,0580 1,0991
05 Brandenburg 53 1,1351 1,1810 1,1351 1,1810 1,1351 1,1810 1,1351 1,1810 1,1351 1,1810 1,1351 1,1810
09 Sachsen-Anhalt 54 1,0927 1,1873 1,0927 1,1873 1,0927 1,1873 1,0927 1,1873 1,0927 1,1873 1,0927 1,1873
13 Schleswig-Holstein 36 1,1427 1,1815 1,1427 1,1815 1,1427 1,1815 1,1427 1,1815 1,1427 1,1815 1,1427 1,1815
15 Hamburg 32 1,1427 1,1906 1,1427 1,1906 1,1427 1,1906 1,1427 1,1906 1,1427 1,1906 1,1427 1,1906
17 Niedersachsen 04 1,1298 1,1742 1,1369 1,1742 1,1298 1,1742 1,1298 1,1742 1,1298 1,1742 1,1298 1,1742
30 Bremen 31 1,0961 1,1601 1,0961 1,1601 1,0961 1,1601 1,0961 1,1601 1,0961 1,1601 1,0961 1,1601
34 Westfalen-Lippe 37 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960
40, 49 Nordrhein 13 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972
50 Thüringen 55 1,1096 1,2310 1,1031 1,2268 1,1010 1,2234 1,1010 1,2234 1,1010 1,2234 1,1010 1,2234
51 Hessen 20 1,1483 1,2140 1,1483 1,2140 1,1483 1,2140 1,1483 1,2140 1,1483 1,2140 1,1483 1,2140

62 - 65 Rheinland-Pfalz 06
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2138
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2138
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2138
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2138
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2138
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2138

72 Sachsen 56 1,1114 1,2474 1,0999 1,2344 1,0987 1,2319 1,0987 1,2319 1,0987 1,2319 1,0987 1,2319
67, 73, 78, 80 Baden-Württemberg 02 1,1367 1,1999 1,1361 1,2004 1,1359 1,1999 1,1359 1,1999 1,1359 1,1999 1,1359 1,1999
83 Bayern 11 1,1424 1,2712 1,1424 1,2712 1,1424 1,2712 1,1424 1,2712 1,1424 1,2712 1,1424 1,2712
93 Saarland 35 1,0925 1,1518 1,0925 1,1518 1,0925 1,1518 1,0925 1,1518 1,0925 1,1518 1,0925 1,1518

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter der Hotline 030 89004-407, Fax 030 89004-46407, bkv@kzv-berlin.de Punktwerte_2021_I_Ersatzkassen.pdf   Stand: 15.12.2020

Für die nach ihren Gesamtverträgen von den einzelnen KZVen gemeldeten Punktwerten kann die KZV Berlin wegen ständiger Vergütungsverhandlungen in allen Bereichen keine
Gewähr übernehmen. Alle Änderungen sind fett  gedruckt.

Die Punktwerte für fremde Ersatzkassen/vdek sind anzusetzen, wenn die eGK des Patienten das jeweilige Regionalkennzeichen der KZV an der 1. und 2. Stelle der 7-stelligen 
Kassennummer aufweist.
Für KFO-Leistungen gilt der Punktwert am Sitz des Zahnarztes.  KFO: 1,0079   Für ZE gilt der bundeseinheitliche Punktwert.  ZE: 0,9818

Techniker
Krankenkasse BARMER DAK Gesundheit KKH Hanseatische

Ersatzkasse
Handels-

krankenkasse

P U N K T W E R T E  I .  Q U A R T A L  2 0 2 1
F R E M D E  E R S A T Z K A S S E N / V D E K  ( S T A N D :  1 5 . 1 2 . 2 0 2 0 )

Gallien
Schreibmaschinentext
Anlage IV



KZV
Nr. KZV KCH/

PAR/KB IP/FU KCH/
PAR/KB IP/FU KCH/

PAR/KB IP/FU KCH/
PAR/KB IP/FU Regional-

kennzeichen
KCH/

PAR/KB IP/FU

02 Baden-Württemberg 1,1421 1,2139 1,1393 1,2025 1,1371 1,2021 1,1400 1,2036 69, 74, 78, 80 1,1375 1,2011
04 Niedersachsen 1,0924 1,1898 1,0924 1,1898 1,0924 1,1898 1,0924 1,1898 21 1,0924 1,1898

06 Rheinland-Pfalz
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2187
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2187
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2187
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2187 62-65
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9818

1,2187

11 Bayern 1,1424 1,2569 1,1084 1,2325 1,1466 1,2716 1,1542 1,3076 84 1,1482 1,2773
13 Nordrhein 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 44 1,1456 1,2972
20 Hessen 1,1486 1,2143 1,1488 1,2148 1,1487 1,2146 1,1507 1,2201 55 1,1493 1,2191
31 Bremen 1,0971 1,1635 1,0971 1,1635 1,0971 1,1635 1,0971 1,1635 31 1,0971 1,1635
32 Hamburg 1,1427 1,2057 1,1427 1,2057 1,1427 1,2057 1,1427 1,2057 15 1,1427 1,2057
32 SOZ Hamburg 1,1420 1,2057  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
35 Saarland 1,1282 1,1858 1,0671 1,1433 1,0671 1,1433 1,0671 1,1433 93 1,0896 1,1518
36 Schleswig-Holstein 1,1427 1,1846 1,1427 1,1846 1,1427 1,2280 1,1427 1,1846 13 1,1427 1,1846
37 Westfalen-Lippe 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 35 1,1423 1,1960
52 Mecklenburg-Vorp. 1,1401 1,1791 1,1047 1,1600 1,1124 1,1947 1,0768 1,1768 01 1,0716 1,1346
52 IKK Nord  Meck.-Vorp.  -----  -----  -----  ----- 1,1444 1,2291  -----  -----  -----  -----
53 Brandenburg 1,1479 1,2088 1,0944 1,1468 1,1365 1,2537 1,0768 1,1768 07 1,1423 1,2070
54 Sachsen-Anhalt 1,1091 1,2137 1,1293 1,2360 1,1089 1,2195 1,0768 1,1768 10 1,1105 1,2165
55 Thüringen 1,1482 1,2887 1,1276 1,2594 1,1248 1,2443 1,0768 1,1768 60 1,1245 1,2491
56 Sachsen 1,1482 1,2887 1,1252 1,2586 1,1252 1,2178 1,0768 1,1768 77 1,1144 1,2491

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter der Hotline 030 89004-407, Fax 030 89004-46407, bkv@kzv-berlin.de Punktwerte_2021_I_Fremdkassen.pdf   Stand: 15.12.2020

Für die nach ihren Gesamtverträgen von den einzelnen KZVen gemeldeten Punktwerten kann die KZV Berlin wegen ständiger Vergütungsverhandlungen in allen Bereichen 
keine Gewähr übernehmen. Alle Änderungen sind fett gedruckt.

Diese Punktwerte sind anzusetzen, wenn der Patient in dem jeweiligen KZV Bereich wohnhaft ist (WOP Kassen)
oder es sich um keine Wohnortkasse handelt.
Für KFO-Leistungen gilt der Punktwert am Sitz des Zahnarztes KFO:
AOK 0,9966 – BKK 1,0099 – IKK 1,0021 – SVLFG 0,9525 – KNAPPSCHAFT 1,0169
Für ZE gilt der bundeseinheitliche Punktwert. ZE: 0,9818

Diese Punktwerte sind anzusetzen, wenn 
die eGK des Patienten das jeweilige 
Regionalkennzeichen der KZV an der 1. 
und 2. Stelle der 7-stelligen 
Kassennummer aufweist.

AOK BKK IKK SVLFG (LKK) KNAPPSCHAFT

P U N K T W E R T E  I .  Q U A R T A L  2 0 2 1
F R E M D E  W O H N O R T K A S S E N  U N D  F R E M D K A S S E N  ( S T A N D : 1 5 . 1 2 . 2 0 2 0 )

Gallien
Schreibmaschinentext
Anlage V



KZV
Nr. KZV KCH/

PAR/KB IP/FU KCH/
PAR/KB IP/FU KCH/

PAR/KB IP/FU KCH/
PAR/KB IP/FU Regional-

kennzeichen
KCH/

PAR/KB IP/FU

02 Baden-Württemberg 1,1421 1,2139 1,1393 1,2025 1,1371 1,2021 1,1400 1,2036 69, 74, 78, 80 1,1375 1,2011
04 Niedersachsen 1,0924 1,1898 1,0924 1,1898 1,0924 1,1898 1,0924 1,1898 21 1,0924 1,1898

06 Rheinland-Pfalz
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9576

1,2187
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9576

1,2187
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9576

1,2187
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9576

1,2187 62-65
KCH/PAR 

1,1310
KB 0,9576

1,2187

11 Bayern 1,1424 1,2569 1,1084 1,2325 1,1466 1,2716 1,1542 1,3076 84 1,1482 1,2773
13 Nordrhein 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 1,1456 1,2972 44 1,1456 1,2972
20 Hessen 1,1486 1,2143 1,1488 1,2148 1,1487 1,2146 1,1507 1,2201 55 1,1493 1,2191
31 Bremen 1,0971 1,1635 1,0971 1,1635 1,0971 1,1635 1,0971 1,1635 31 1,0971 1,1635
32 Hamburg 1,1427 1,2057 1,1427 1,2057 1,1427 1,2057 1,1427 1,2057 15 1,1427 1,2057
32 SOZ Hamburg 1,1420 1,2057  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
35 Saarland 1,1282 1,1858 1,0671 1,1433 1,0671 1,1433 1,0671 1,1433 93 1,0896 1,1518
36 Schleswig-Holstein 1,1427 1,1846 1,1427 1,1846 1,1427 1,2280 1,1427 1,1846 13 1,1427 1,1846
37 Westfalen-Lippe 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 1,1423 1,1960 35 1,1423 1,1960
52 Mecklenburg-Vorp. 1,1087 1,1500 1,1047 1,1600 1,1124 1,1947 1,0768 1,1768 01 1,0716 1,1346
53 Brandenburg 1,1223 1,1819 1,0944 1,1468 1,1089 1,2232 1,0768 1,1768 07 1,1141 1,1772
54 Sachsen-Anhalt 1,1091 1,2137 1,1293 1,2360 1,1089 1,2195 1,0768 1,1768 10 1,1105 1,2165
55 Thüringen 1,1482 1,2887 1,1276 1,2594 1,1248 1,2443 1,0768 1,1768 60 1,1245 1,2491
56 Sachsen 1,1482 1,2887 1,1252 1,2586 1,1252 1,2178 1,0768 1,1768 77 1,1144 1,2491

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter der Hotline 030 89004-407, Fax 030 89004-46407, bkv@kzv-berlin.de Punktwerte_2020_IV_Fremdkassen.pdf   Stand: 15.12.2020

Für die nach ihren Gesamtverträgen von den einzelnen KZVen gemeldeten Punktwerten kann die KZV Berlin wegen ständiger Vergütungsverhandlungen in allen Bereichen 
keine Gewähr übernehmen. Alle Änderungen sind fett gedruckt.

Diese Punktwerte sind anzusetzen, wenn der Patient in dem jeweiligen KZV Bereich wohnhaft ist (WOP Kassen)
oder es sich um keine Wohnortkasse handelt.
Für KFO-Leistungen gilt der Punktwert am Sitz des Zahnarztes KFO:
AOK 0,9966 – BKK 0,9884 – IKK 0,9774 – SVLFG 0,9525 – KNAPPSCHAFT 0,9918
Für ZE gilt der bundeseinheitliche Punktwert. ZE: 0,9576

Diese Punktwerte sind anzusetzen, wenn 
die eGK des Patienten das jeweilige 
Regionalkennzeichen der KZV an der 1. 
und 2. Stelle der 7-stelligen 
Kassennummer aufweist.

AOK BKK IKK SVLFG (LKK) KNAPPSCHAFT

P U N K T W E R T E  I V .  Q U A R T A L  2 0 2 0
F R E M D E  W O H N O R T K A S S E N  U N D  F R E M D K A S S E N  ( S T A N D :  1 5 . 1 2 . 2 0 2 0 )
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Telefon І Fax 

    
E-Mail (freiwillige Angabe)

Geburtsdatum

Ort І Datum І Unterschrift

 
Titel І Name І ggf. Geburtsname * І Vorname des Teilnehmers 
* falls bereits ein Kurs unter diesem Namen gebucht wurde 

Meine Kontaktdaten sind   Privat                       Praxis

Adresse (ggf. inklusive Praxisname)

Philipp-Pfaff -lnstitut • Fortbildungseinrichtung der Landeszahnärztekammern Berlin und Brandenburg GmbH • Geschäftsführer: Kay Lauerwald • Sitz der Gesellschaft: Berlin 
Amtsgericht Charlottenburg HRB 46 830 • Steuer-Nr.: 27/612/00873 • Aßmannshauser Str. 4–6 • 14197 Berlin • Tel.: 030 414725-0 • Fax: 030 4148967 • E-Mail: info@pfaff -berlin.de • www.pfaff -berlin.de

Anmeldeformular  Fax 030 4148967 І E-Mail: info@pfaff -berlin.de І Beratung unter 030 414725-0

Datenschutz-Information: Das Philipp-Pfaff -Institut verarbeitet Ihre Daten zur Durchführung von Fortbildungen und zur Information über unsere Angebote gemäß Art. 6 Abs. 1a, b DSGVO. Ohne Ihre Angaben können wir 
Anmeldungen nicht bearbeiten. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, außer wir sind gesetzlich dazu verpfl ichtet oder es liegt Ihre Einwilligung vor. Sofern der Zweck erfüllt ist und keine Aufbewahrungspfl ichten bestehen, 
löschen wir die Daten. Sie sind berechtigt, Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten Daten sowie die Berichtigung, die Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und die Datenübertragbarkeit zu beantragen. Unseren 
Datenschutzbeauftragten erreichen Sie: datenschutzbeauftragter@pfaff -berlin.de. Sie haben ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzbehörde. Die erteilten Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
 Ja, mit Angabe meiner E-Mail-Adresse willige ich in die Kommunikation per Mail ein.  
 Ja, ich willige ein, dass meine angegebenen personenbezogenen Daten zur Information über Kurse und Seminare des Philipp-Pfaff -Instituts genutzt werden. 
 Ja, ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Philipp-Pfaff -Institutes Berlin und melde mich hiermit verbindlich für den/die oben angekreuzten Kurs/e an.

Bitte kreuzen Sie den/die gewünschten Kurs/e an.
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Online Live-Seminare im virtuellen Klassenraum
  Komposit – es ist einfacher, als Sie denken

Univ.-Prof. Dr. med. dent. Roland Frankenberger, Marburg • Kurspunkte: 4 • Kursgebühr: 135,– €
Mi 24.02.2021, 18:00 - 21:00 Uhr • Kursnummer: 4079.0

  Refresher CMD
Dr. med. dent. Andrea Diehl, Berlin • Kurspunkte: 5 • Kursgebühr: 135,– €
Fr 26.02.2021, 14:00 - 18:00 Uhr • Kursnummer: 1017.0

  Zähne wie Kreide? Ein Überblick zur Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation
Dr. med. dent. Julian Schmoeckel, Greifswald • Kurspunkte: 3 • Kursgebühr: 69,– €
Mi 03.03.2021, 18:00 - 20:30 Uhr • Kursnummer: 3212.0

  Mundgesundheit, Immunsystem und Ernährung
Dr. med. dent. Andrea Diehl, Berlin • Kurspunkte: 5 • Kursgebühr: 135,– €
Mi 17.03.2021, 14:00 - 18:00 Uhr • Kursnummer: 1016.0

  Optimale Kommunikation, starke Konzentration – So steigern Sie Ihre Arbeitseffizienz
Dr. jur. Marco Freiherr von Münchhausen, München • Kurspunkte: 3 • Kursgebühr: 69,– €
Mi 14.04.2021, 18:00 - 20:30 Uhr • Kursnummer: 4520.1

  Optimales Selbstmanagement im (Praxis)Alltag – 
Wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter immer wieder von neuem motivieren
Dr. jur. Marco Freiherr von Münchhausen, München • Kurspunkte: 3 • Kursgebühr: 69,– €
Mi 12.05.2021, 18:00 - 20:30 Uhr • Kursnummer: 4521.1

  Ein Behandlungstag im Pflegeheim der Zukunft
DH Nicole Graw, Hamburg • Kurspunkte: 8 • Kursgebühr: 215,– €
Mo 07.06.2021, 09:00 - 16:00 Uhr • Kursnummer: 3341.0

  Modul 1: Abrechnung@home – dentale Abrechnung zum Feierabend
Helen Möhrke, Berlin • Kurspunkte: 8 • Kursgebühr: 215,– €
Mo 16.08.2021 bis Do 19.08.2021, jeweils 18:30 - 20:00 Uhr • Kursnummer: 5155.1

  Prophylaxespezialist/in in der Gerodontologie
DH Nicole Graw, Hamburg • Kursgebühr: 215,– €
Fr 17.12.2021, 13:00 - 20:00 Uhr • Kursnummer: 3340.1
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Telefon І Fax 

    
E-Mail (freiwillige Angabe)

Geburtsdatum

Ort І Datum І Unterschrift

 
Titel І Name І ggf. Geburtsname * І Vorname des Teilnehmers 
* falls bereits ein Kurs unter diesem Namen gebucht wurde 

Meine Kontaktdaten sind   Privat                       Praxis

Adresse (ggf. inklusive Praxisname)

Philipp-Pfaff -lnstitut • Fortbildungseinrichtung der Landeszahnärztekammern Berlin und Brandenburg GmbH • Geschäftsführer: Kay Lauerwald • Sitz der Gesellschaft: Berlin 
Amtsgericht Charlottenburg HRB 46 830 • Steuer-Nr.: 27/612/00873 • Aßmannshauser Str. 4–6 • 14197 Berlin • Tel.: 030 414725-0 • Fax: 030 4148967 • E-Mail: info@pfaff -berlin.de • www.pfaff -berlin.de

Datenschutz-Information: Das Philipp-Pfaff -Institut verarbeitet Ihre Daten zur Durchführung von Fortbildungen und zur Information über unsere Angebote gemäß Art. 6 Abs. 1a, b DSGVO. Ohne Ihre Angaben können wir 
Anmeldungen nicht bearbeiten. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, außer wir sind gesetzlich dazu verpfl ichtet oder es liegt Ihre Einwilligung vor. Sofern der Zweck erfüllt ist und keine Aufbewahrungspfl ichten bestehen, 
löschen wir die Daten. Sie sind berechtigt, Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten Daten sowie die Berichtigung, die Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und die Datenübertragbarkeit zu beantragen. Unseren 
Datenschutzbeauftragten erreichen Sie: datenschutzbeauftragter@pfaff -berlin.de. Sie haben ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzbehörde. Die erteilten Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
 Ja, mit Angabe meiner E-Mail-Adresse willige ich in die Kommunikation per Mail ein.  
 Ja, ich willige ein, dass meine oben angegebenen personenbezogenen Daten zur Information über Kurse und Seminare des Philipp-Pfaff -Instituts genutzt werden. 

Anmeldeformular  Fax 030 4148967 І E-Mail: info@pfaff -berlin.de І Beratung unter 030 414725-0

 Ja, ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Philipp-Pfaff-Institutes Berlin und melde mich hiermit verbindlich für den/die oben angeführten Info-Abende an.

* Dies ist ein kombinierter Informationsabend für die Aufstiegsfortbildungen ZMV und FZP.

Berlin: Kostenfreie Informationsabende zu den 
Aufstiegsfortbildungen am Philipp-Pfaff -Institut

Bitte kreuzen Sie den Informationsabend der Aufstiegsfortbildung an, an dem Sie teilnehmen möchten.

Kurszeiten (ZMP) ca. 7 Monate
Kurszeiten (ZMV) ca. 7 Monate / ca. 9 Monate
Kurszeiten (ZMF-Modul) drei Kurswochenenden

FZP
uauaubbabafffbfbufufA

Kursdauer  ca. 10 Monate inkl. Projektarbeit, 8 Vorlesungsblöcke à 20 Unterrichtseinheiten
Kurszeiten Fr 15:00 - 20:00 Uhr und Sa 08:30 - 15:30 Uhr und So 10:00 - 15:00 Uhr

Kursdauer  ca. 7 Monate
Kurszeiten Variante I  Mi 14:00 - ca. 20:00 Uhr und Sa 09:00 - ca. 17:30 Uhr
Kurszeiten Variante II  Fr 14:00 - ca. 20:00 Uhr und Sa 09:00 - ca. 17:30 Uhr

für ZMV / ZMF
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Kursdauer  ca. 7 Monate / ca. 9 Monate
Kurszeiten Variante I Fr 13:30 - 18:30 Uhr und Sa 08:30 - 17:15 Uhr
Kurszeiten Variante II Fr 18:45 - 22:00 Uhr und Sa 10:15 - 17:15 Uhr und 
 jeweils 1x pro Monat So 10:00 - 15:00 Uhr 

Kostenfreier Info-Abend: ZMV *
 Fr 26.03.2021, ab 19:30 Uhr • Kursnummer: 0503.12

Kursdauer  ca. 17 Monate inklusive Projektarbeit
Kurs Teil 1  
Kurszeiten Variante I  Fr 13:30 - 18:30 Uhr und Sa 08:30 - 17:15 Uhr
Kurszeiten Variante II Fr 18:45 - 22:00 Uhr und Sa 10:15 - 17:15 Uhr und 
  jeweils 1x pro Monat So 10:00 - 15:00 Uhr 
Kurs Teil 2 
Kursdauer    ca. 10 Monate inklusive Projektarbeit,

8 Vorlesungsblöcke à 20 Unterrichtseinheiten
Kurszeiten Fr 15:00 - 20:00 Uhr und Sa 08:30 - 15:30 Uhr und 
  So 10:00 - 15:00 Uhr

FZP

Kostenfreier Info-Abend: FZP *
 Fr 26.03.2021, ab 19:30 Uhr • Kursnummer: 0504.12

Kostenfreier Info-Abend: FZP-Aufbau
 Fr 07.05.2021, ab 19:30 Uhr • Kursnummer: 0505.9

Kostenfreier Info-Abend: ZMP
 Mi 24.03.2021, ab 19:30 Uhr • Kursnummer: 0501.12

Kursdauer  ca. 12 Monate
Kurszeiten  Do, Fr, Sa jeweils 08:30 - ca. 17:45 Uhr

Kostenfreier Info-Abend: DH
Fr 08.10.2021, ab 19:30 Uhr • Kursnummer: 0502.9

Kostenfreier Info-Abend: ZMF
Mi 05.05.2021, ab 19:30 Uhr • Kursnummer: 0506.5
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für ZFA / ZAH / ZMP / ZMF / DH

für ZFA / ZAH / ZMV / FZP

für ZMP / ZMF

für ZFA / ZAH / ZMP / ZMV / FZP

für ZFA / ZAH / ZMP / DH
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